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Sachverhalt
Schweizer Fahrerlaubnis

• Auf der BAB wird ein Pkw angehalten und überprüft. Der Fahrer ist Inhaber einer gültigen schweizerischen
Fahrerlaubnis. Er händigt einen in der Schweiz ordnungsgemäß ausgestellten und dort gültigen
Führerschein („Führerausweis“) aus.

• Der Führerschein weist die Schlüsselzahl 70 mit dem Länderkürzel eines Drittstaates auf.
1. Der Inhaber der schweizer Fahrerlaubnis hat seinen ordentlichen Wohnsitz in der Schweiz.
2. Der Inhaber der schweizer Fahrerlaubnis hat seinen ordentlichen Wohnsitz bereits seit zwei

Jahren in der Bundesrepublik.

• Der Führerschein weist die Schlüsselzahl 70 mit dem Länderkürzel eines EU-/EWR-Mitgliedstaates
auf.
3. Der Inhaber der schweizer Fahrerlaubnis hat seinen ordentlichen Wohnsitz in der Schweiz.
4. Der Inhaber der schweizer Fahrerlaubnis hat seinen ordentlichen Wohnsitz bereits seit zwei

Jahren in der Bundesrepublik.

• Der Führerschein weist die Schlüsselzahl 70 mit dem Länderkürzel „Deutschland“ auf.
4. Der Inhaber der schweizer Fahrerlaubnis hat seinen ordentlichen Wohnsitz in der Schweiz.
5. Der Inhaber der schweizer Fahrerlaubnis hat seinen ordentlichen Wohnsitz bereits seit zwei

Jahren in der Bundesrepublik.
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Übersicht
Schweizer Fahrerlaubnis

Recht des Ausstellerstaats:
Straßenverkehrsgesetz (SVG)
VerkehrszulassungsVO (VZV)

schweizer
Fahrerlaubnis

§ 28 FeV
§ 29 FeV

Wiener 
Übereinkommen

EU – Recht
Rili 2006/126/EG
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Schweiz ist dem Übereinkommen über den
Straßenverkehr vom 08.11.1968 („Wiener
Übereinkommen“) am 29.12.1982 beigetreten.

• Siehe: UN Treaty Collection „Convention on
Road Traffic“.

https://treaties.un.org/Pages/Vi
ewDetailsIII.aspx?src=TREATY&m
tdsg_no=XI-B-
19&chapter=11&Temp=mtdsg3&
clang=en



Art. 41 I WÜ 
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Wiener Übereinkommen

• Jeder Führer eines Kfz muss im Besitz eines
Führerscheins sein.

Schweizer Fahrerlaubnis



Art. 1 Fn. 9 WÜ 

Bernd Huppertz
6

Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Der Begriff „Kfz“ wird in zwei verschiedenen Be-
deutungen gebraucht:

• Wird er ohne Zusatz gebraucht, so hat er die
ihm unter Art. 1 Bst. o WÜ zugeordnete Be-
deutung.

• Wird er mit dem Zusatz „(Art. 1 Bst. p)“
gebraucht, so hat er die ihm unter Bst. p
zugeordnete Bedeutung.



Art. 1 Bst. o, p WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Art. 1 Bst. o WÜ
• Kfz ist jedes auf der Straße mit eigener Kraft

verkehrende Fahrzeug mit Antriebsmotor […].

• Art. 1 Bst. p WÜ
• Kfz iSd dieses Buchstabens sind nur die Kfz, die

üblicherweise auf der Straße zur Beförderung von
Personen oder Gütern […] dienen.

• Er umfasst nicht Fahrzeuge, die auf der Straße nur
gelegentlich zur Beförderung von Personen oder
Gütern […] benutzt werden, wie landwirtschaftliche
Zugmaschinen.



Art. 41 I Bst. a WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• In Art. 41 I WÜ wird der Begriff „Kfz“ ohne Zusatz
gebraucht.

• Daraus folgt:
• Jeder Führer eines (jeden) Kfz muss im Besitz

eines Führerscheins sein.
• In der Schweiz fahrerlaubnisfrei gestellte

Kfz erfordern in Deutschland dennoch
eine Fahrerlaubnis.



Art. 41 WÜ iVm Anhang 6
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Fahrerlaubnis ist nachzuweisen durch einen
• gültigen nationalen (hier: schweizer) Führer-

schein mit einer Übersetzung
• oder
• gültigen Internationalen Führerschein i.V.m.

dem zugrunde liegenden nationalen Führer-
schein



Art. 41 VI WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Eintragungen müssen ausschließlich in lateinischer
Schrift vorgenommen werden.

• Wird eine andere Schrift verwendet, so muss
zusätzlich eine Umschrift in die lateinische Schrift
erfolgen.



Art. 41 III WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Auf der Vorderseite des Führerscheins steht
„Führerschein“ in der Amtssprache des Landes […]
sowie das Unterscheidungszeichen dieses Landes.



Art. 41 III WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Auf dem Führerschein steht
• in der Amtssprache „Führerschein“

• das Unterscheidungszeichen.



Art. 41 IV WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Der Führerschein muss folgende Angaben unter den
hier angegebenen Nummern enthalten:

1. Name
2. Vorname
3. Geburtsdatum und Geburtsort
4a) Ausstellungsdatum
4b) Gültigkeitsdauer
5. Nummer des Führerscheins
6. Lichtbild des Inhabers
7. Unterschrift des Inhabers
8. Ordentlicher Wohnsitz des Inhabers
9. Fahrerlaubnisklassen
10. Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnisklasse
11. Gültigkeitsdauer für jede Fahrerlaubnisklasse
12. Auflagen und Beschränkungen



Art. 41 IV WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Feldbezeichnungen



Art. 41 XI WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Fahrzeugklassen
(Unterklassen), für die
der Führerschein gilt,
werden durch die
Piktogramme darge-
stellt:



Art. 41 XI WÜ 
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Piktogramme



Art. 41 WÜ iVm Anhang 6
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Wiener Übereinkommen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Übersetzung / Internationaler Führerschein
• Der schweizer Führerausweis …

… entspricht den Vorgaben des Anhang 6
WÜ

… wird ohne Übersetzung und ohne
Internationalen Führerschein anerkannt.
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EU
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Schweiz ist nicht Mitgliedstaat der EU/EWR.

• Unionsrecht ist nicht anwendbar.
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis

• Der schweizerische Führerausweis im Kartenformat
wurde zum 01.04.2003 eingeführt.

• Der bisherige blaue Führerausweis behält
seine Gültigkeit und muss nicht umgetauscht
werden.
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Schweizer Führerausweis

• Der alte schweizer
Führerausweis

Schweizer Fahrerlaubnis



• Gültigkeit

Art. 15c SVG
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis



• Gültigkeit

Art. 27 VZV
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis



• Gültigkeit

Art. 28 VZV
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis



Art. 30ff. VZV
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis

• Gültigkeit
• Vorsorglicher Entzug bei Zweifeln an der

Fahreignung
• Sicherungsentzug bei bestehender Nicht-

Eignung
• Freiwilliger vorübergehender Verzicht bis zum

Nachweis der Fahreignung
• Freiwilliger Verzicht (= Entzug)



• Gültigkeit
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis

„Datum, an dem der Führer-
ausweis ungültig wird oder 
bei unbefristeten Ausweisen 
ein Strich“ 



• Gültigkeit
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Schweizer Führerausweis
Schweizer Fahrerlaubnis

„Ablaufdatum je Kategorie 
oder – bei unbegrenzter 
Gültigkeitsdauer - Sterne.“ 
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Fahrerlaubnisklassen
Schweizer Fahrerlaubnis

• „Ausweiskategorien“

© Vereinigung der Straßenverkehrs-
ämter (asa)
https:/fuehrerausweise.ch/ausweis-
kategorien/



Art. 3 VZV
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Fahrerlaubnisklassen
Schweizer Fahrerlaubnis



Schweizer Fahrerlaubnis

Art. 3 VZV
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Fahrerlaubnisklassen
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Lernfahrausweis
Schweizer Fahrerlaubnis



Bernd Huppertz
32

Schweizer Fahrerlaubnis
Lernfahrausweis



Art. 15 ff. VZV
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Lernfahrausweis
Schweizer Fahrerlaubnis

• Der „Lernfahrausweis“ wird nach bestandener
Prüfung der Basistheorie erteilt.

• Klasse B
• Mindestalter 17 Jahre
• Begleitperson (23 Jahre, Fahrerlaubnis) er-

forderlich
• Gültigkeitsdauer: 24 Monate
• Am Fahrzeug ist ein „L“ anzubringen
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Schlüsselzahl 70
Schweizer Fahrerlaubnis
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„Notführerausweis“
Schweizer Fahrerlaubnis

• Bestätigung über die Fahrberechtigung als vorüber-
gehender Ersatz des aktuellen Führerausweises

© Bundesamt für Strassen (ASTRA),
Schreiben vom 20.10.2003
-23-07.0 AR-
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Geltung in Deutschland

Kapitel I

• Auslandswohnsitz

• § 29 FeV

Schweizer Fahrerlaubnis



§ 29 I Satz 1 FeV

Bernd Huppertz
37

Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

Dieser Terminus meint die 
heimatliche (hier: schweizer) 
Fahrberechtigung.

• Inhaber einer [schweizer] Fahrerlaubnis dürfen im
Umfang ihrer [schweizer] Berechtigung in
Deutschland Kfz führen, wenn sie hier keinen
ordentlichen Wohnsitz haben.



§ 4 II S. 1 FeV; § 415 ZPO
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Fahrerlaubnis ist als Hoheitsakt der Fahr-
erlaubnisbehörde ein begünstigender Verwaltungs-
akt. Es ist die Berechtigung zum Führen von Kfz im
öffentlichen Straßenverkehr.

• Der Führerschein ist als öffentliche Urkunde die
amtliche Bescheinigung über die Fahrerlaubnis.



§ 4 II S. 1 FeV
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

• „Außer in Deutschland ist eine Unterscheidung
zwischen Fahrerlaubnis und Führerschein in Europa
nicht vorhanden.“

• „Wird in [den anderen] Ländern die fristgerechte
Verlängerung versäumt, ruht quasi nur diese Klasse.
Ein Erlöschen des Besitzstandes ist damit nicht
verbunden.“

Buchard, S. 102
Koehl DAR 2018, 588 (589)

Buchard, S. 102



§ 29 I S. 1 FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Fahrberechtigung hat den gleichen Umfang wie
die anzuerkennende ausländische Fahrerlaubnis.

• Welche Rechte sind mit der (hier:) schweizer
Fahrerlaubnis im Ausstellerstaat (hier:
Schweiz) verbunden?

• Fahrerlaubnisklassen



§ 29 I FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

Hentschel/König/Dauer, 
Rn. 8 u. 11 zu § 29 FeV; 
Halm/Kalus, Müko-StVR, 
Rn. 12f. zu § 29 FeV;
Karneth/Koehl,  Rn, 1 zu § 29 FeV

• Der Betroffene darf mit seiner Fahrerlaubnis auch in
Deutschland all diejenigen Kfz führen, die er im Aus-
stellerstaat führen darf. § 29 I FeV implementiert
also das Fahrerlaubnisrecht des jeweiligen Aus-
stellerstaates.

• Das setzt bei den Überwachungsorganen profunde
Kenntnisse der im jeweiligen Ausstellerstaat gelten-
den fahrerlaubnisrechtlichen Regelungen voraus.



§ 29 I FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• „Der Umfang ihrer Berechtigung richtet sich
grundsätzlich nach dem im Heimatstaat [hier:
Schweiz] erteilten Recht“

Amt. Begr. zu § 28 FeV 
(BR-Drs. 443/1998, S. 283



§ 29 I FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• lof Fahrerlaubnisklassen
• Die Vorschrift des § 29 I FeV setzt in jedem Fall

eine ausländische Fahrerlaubnis voraus:

• „Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis“



§ 29 I FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• lof Fahrerlaubnisklassen
• Mit der Regelung des § 29 I FeV „werden

vorübergehend auch europarechtlich nicht
harmonisierte Fahrerlaubnisklassen im Inland
anerkannt“.

Freymann/Wellner, 
juris-PK, § 29 FeV



§ 29 I FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• lof Fahrerlaubnisklassen
• „Im grenzüberschreitenden Verkehr, dh wenn

kein Wohnsitz im Inland besteht, gilt auch für
die Inhaber einer nicht harmonisierten
nationalen Klasse aus einem EU-/EWR-Staat
weiterhin § 4 I S. 1 VOInt. Insoweit besteht also
auch mit diesen Fahrerlaubnissen weiterhin
eine Fahrberechtigung im Inland.“

Bouska/Laeverenz, 
Fahrerlaubnisrecht, 3. Aufl. 2014, 
Rn. 3 zu § 28 FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• lof Fahrerlaubnisklassen
• Die schweizer Klassen F, G und M sind für

Deutschland als gültig anerkannt.

Hentschel/König/Dauer, 
Rn. 8 u. 11 zu § 29 FeV; 
Halm/Kalus, Müko-StVR, 
Rn. 12f. zu § 29 FeV;
Karneth/Koehl,  Rn. 1 zu § 29 FeV



§ 29 I FeV
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Mitgebrachtes Recht
Schweizer Fahrerlaubnis

• Fahrerlaubnisfrei gestellte Kfz
• Die Vorschrift des § 29 I FeV setzt in jedem Fall

eine ausländische Fahrerlaubnis voraus:

• „Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis“



§ 29 II S. 1 FeV
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FeV
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen nationalen
(hier: schweizer) oder Internationalen Führerschein
i.V.m. dem zugrunde liegenden nationalen Führer-
schein nachzuweisen.



§ 29 II S. 2 FeV
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FeV
Schweizer Fahrerlaubnis

• Ausländische nationale Führerscheine müssen mit
einer Übersetzung verbunden sein.

• Ausnahme: Schweiz



§ 28 IV Nr. 1 FeV; § 29 III Nr. 1 FeV
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Lernführerschein
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Berechtigung in Deutschland ein Kfz führen zu
dürfen, gilt nicht für Inhaber ausländischer (hier:
schweizer) Fahrerlaubnisse, die lediglich im Besitz
eines Lernführerscheins sind.

• Das Verbot gilt sowohl bei vorübergehendem
Aufenthalt als auch bei ordentlichem Wohnsitz
in Deutschland.
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Geltung in Deutschland

Kapitel II

• Wohnsitz in Deutschland

• § 29 I Satz 4 FeV

Schweizer Fahrerlaubnis



§ 29 I S. 4 FeV
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Geltung in Deutschland

• Wohnsitz in Deutschland
• Begründet der Inhaber einer in einem anderen

Staat erteilten Fahrerlaubnis einen ordent-
lichen Wohnsitz im Inland, besteht die
Berechtigung noch sechs Monate.

Schweizer Fahrerlaubnis



§ 28 IV Nr. 7 FeV
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

• Wohnsitz in Deutschland
• Die Berechtigung gilt nicht für Inhaber einer

[ausländischen] EU-Fahrerlaubnis, deren
Fahrerlaubnis aufgrund einer Fahrerlaubnis
eines Drittstaates, der nicht (!) in der Anlage
11 aufgeführt ist, prüfungsfrei umgetauscht
worden ist.

• Code 70 § 28 IV Nr. 7 FeV
7. ÄndVO-FeV
(BGBl. 29.6.2012, 1394)



§ 28 IV Nr. 7 FeV
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

• Prüfungsreihenfolge:
• ausländische EU-/EWR-Fahrerlaubnis (-)

• Ordentlicher Wohnsitz in Deutschland
• Schlüsselzahl 70

• Vormalige Fahrerlaubnis aus Drittstaat
• Drittstaat ist nicht in Anlage 11

• Vormalige Fahrerlaubnis prüfungsfrei
umgetauscht

√

√



§ 28 IV Nr. 7 FeV
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

• Schlüsselzahl 70 auf einem schweizer Führerschein
hat in Deutschland keine (!) Relevanz:

• Bei vorübergehendem Aufenthalt gibt es keine
Verbotsnorm (§ 29 III FeV).

• Bei ordentlichem Wohnsitz bezieht sich die
Verbotsnorm nur auf ausländische EU-/EWR-
Führerscheine. Die Schweiz ist aber Drittstaat.

Gilt für alle eingangs 
beschriebenen Fälle 1-6.
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis



§ 30a FeV
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Geltung in Deutschland
Schweizer Fahrerlaubnis

• Schlüsselzahl 70 ist nur relevant auf ausländischen
EU-/EWR-Führerscheinen. Die Schweiz ist aber
Drittstaat.

• „Wird ein auf Grund einer deutschen Fahrerlaubnis
ausgestellter Führerschein in einen Führerschein
eines anderen Staates (hier: Schweiz) umgetauscht,
bleibt die [deutsche] Fahrerlaubnis unverändert
bestehen.“
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Schweizer Fahrerlaubnis

Rechtsfolgen
! ? !



§ 4 II FeV
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Rechtsfolgen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Schweizer Führerscheine sind grundsätzlich
unbefristet gültig.



§ 4 21 StVG
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Rechtsfolgen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Schweizer Fahrerlaubnisklassen entsprechen grund-
sätzlich den Fahrerlaubnisklassen der 3. Führer-
scheinrichtlinie.

• Wer ein Kfz ohne die dafür erforderliche
Fahrerlaubnis fährt, begeht eine Straftat i.S.d.
§ 21 StVG



§ 21 StVG
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Rechtsfolgen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Schweizer Lernführerscheine werden in Deutschland
nicht anerkannt.

• Inhaber eines Lernführerscheins fahren ent-
gegen § 21 StVG „ohne Fahrerlaubnis“.
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Rechtsfolgen
Schweizer Fahrerlaubnis

• Die Schlüsselzahl 70 hat keine Auswirkungen auf die
Fahrerlaubnis.
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Literatur
Schweizer Fahrerlaubnis

• Huppertz, Die Eintragung der Schlüsselzahl 70 in EU-
/EWR-Führerscheinen, in: DAR 2018, 594



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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